
Der Wasserverband Murrtal, Marktplatz 10, 71540 Murrhardt beantragt die Planfeststel-

lung für den Bau des Hochwasserrückhaltebeckens Brunnenwiesen am Eckertsbach, 

oberhalb der Ortslage von Backnang-Stümpfelbach. Ziel des Hochwasserrückhaltebe-

ckens ist, in Verbindung mit weiteren Hochwasserschutzmaßnahmen, einen 100-jährli-

chen Hochwasserschutz für den Eckertsbach zu gewährleisten. Im Falle eines Hoch-

wassers soll das Wasser gezielt im Hochwasserrückhaltebecken gestaut werden, um 

besiedelte Gebiete vor Hochwasser zu schützen. 

 

Die Antragsunterlagen mit Plänen liegen vom 24.08.2020 an einen Monat 

- bei der Stadtverwaltung Backnang, Stiftshof 20, 71522 Backnang, Zimmer 005 

- beim Landratsamt Rems-Murr-Kreis, Stuttgarter Straße 110, 71332 Waiblingen, 

Zimmer 337, 

jeweils während der üblichen Sprechzeiten zur Einsichtnahme aus. 

 

Darüber hinaus stehen diese ab dem 24.08.2020 auf der Internetseite des Landratsamtes 

Rems-Murr-Kreis unter der Rubrik „Bekanntmachungen“ zur Verfügung. 

 

Etwaige Einwendungen gegen das Vorhaben können bis zwei Wochen nach Ablauf der 

Auslegungsfrist bei der Stadt Backnang oder beim Landratsamt Rems-Murr-Kreis 

schriftlich oder mündlich zur Niederschrift erhoben werden. Diese werden in einer Er-

örterungsverhandlung mit den Beteiligten behandelt. Bei Ausbleiben eines Beteiligten 

in dem Erörterungstermin kann auch ohne ihn verhandelt werden. Mit Ablauf der Ein-

wendungsfrist sind nicht fristgemäß erhobene Einwendungen und alle Einwendungen, 

die nicht auf besonderen Rechtstiteln beruhen, ausgeschlossen. Wenn mehr als 50 Be-

nachrichtigungen oder Zustellungen vorzunehmen sind, können die Personen, die Ein-

wendungen erhoben haben, von dem Erörterungstermin durch öffentliche Bekanntma-

chung benachrichtigt werden. Ebenso kann die Zustellung der Entscheidung über die 

Einwendungen durch öffentliche Bekanntmachung ersetzt werden. 

 


